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le des Reaktorgebäudes wird durch weg-
' geschleuderte Stahlteile verletzt. Freigesetzt

werden 2,5 Stunden nach Unfallbeginn

an radioaktiven Stoffen:
90% der enthaltenen Edelgase,
70% des Jodinventars,
40% des Cäsium-Rubidium-Inventars,
diverse schwer flüchtige Aerosolteile.
Im Fall der häufigen Wetterlage D (nicht
tabelliert) mit mittlerer Windgeschwindigkeit

treten selbst beim günstigen
Evakuierungsfall 2 (sofortige Evakuierung) in
10km Entfernung in Windrichtung Dosen
auf, die einen Verbleib in den Häusern vor
Ort ausschliessen. (Die Rahmenempfehlungen

des Bundesministeriums des

Innern BMI für den Katastrophenschutz
halten bei Strahlendosen von 25-100 rem -
bei einigen Stunden Aufenthalt im Freien -
eine Evakuierung für zweckmässig, bei
Dosen über 100 rem für erforderlich.)
Beim ungünstigen Evakuierungsfall 4
treten noch in 30 km Entfernung
Dosisbelastungen (bis 200 rem) auf, die bei einem
Teil der Betroffenen innerhalb von einigen

Wochen zum Tod führen können.
Die Schilddrüse wird durch Inhalation
aus der vorüberziehenden Wolke so stark
belastet, dass (nach den BMI-Richtlinien)
bis 50 km und mehr die Einnahme von
Jodtabletten ein bis eineinhalb Stunden
vor dem Eintreffen der Wolke erforderlich

ist (BMI: bei Dosen grösser als 500

rem). Eine Massnahme, deren Gelingen
höchst fragwürdig ist.
Im Fall der ungünstigen Wetterlage F mit
schwachem Wind (siehe Tabelle) sind
Dosisbelastungen zu erwarten, die selbst bis
50 km Entfernung eine Evakuierung dringend

raten lassen. Bei dem in einem solch
weitreichenden Verseuchungsgebiet
wegen der grossen betroffenen
Bevölkerungszahl realistischen Evakuierungsfall
4 sind in 50 km Entfernung bis zu 120 rem
Ganzkörper-Strahlendosis zu erwarten.
Die Schilddrüsendosen sind noch in 50
km Entfernung so ausserordentlich hoch
(einige tausend rem), dass dort - sofern
eine rechtzeitige Jodtablettenverteilung
vor dem Eintreffen der radioaktiven
Wolke misslingt - ein hoher Prozentsatz
an Schilddrüsen-Schäden zu erwarten
ist.
Ein Unfall im französischen Kernkraftwerk

Fessenheim hätte unter Umständen
auch für den südwestdeutschen Raum
(und für die Region Basel, die Red.)
erhebliche Konsequenzen. Es sind daher
Evakuierungspläne-mindestens für einen
Umkreis von 30 Kilometern, besser noch:
50 Kilometern zu fordern.»

1 Zitiert aus: Koch & Vahrenholt (1986): Im
Ernstfall hilflos. Kiepenheuer und Witsch, Köln
(siehe Seite 22). Hier nach: Kollert (1979),
ÖkoInstitut, Freiburg.
Dr. Jan Beyea war von 1970 bis 1979 Assistenzprofessor

für Physik am Holy Cross College in
Worcester und arbeitet seitdem am Center for
Environment Studies der Princeton University.
Er war und ist Berater für AKW-Notfallschutz
zahlreicher Kommissionen, zum Beispiel des
President's Council on Environmental Quality
(Global 2000), der schwedischen Energie-
Kommission und des Gorleben-Hearings 1971.

SCHWEIZ

FESSENHEIM und
die Schweiz

Mit dem Bau des ersten Leichtwasserreaktors

Fessenheim 1 rückte Frankreich
erst 1970 von der nach eigener Einschätzung

nicht mehr haltbaren Gas-Graphit-
Reaktorlinie ä la frangaise ab. Um billigen
französischen Strom zu ergattern und um
die «Versorgung der Schweiz mit Strom zu
sichern», gründeten die Nordostschweizerische

Kraftwerke AG (NOK), die
Bernische Kraftwerke AG (BKW) und die
Energie de l'Ouest Suisse (EOS) die Kern-
kraftwerkbeteiligungs-Gesellschaft AG,
Bern. Sie hat Anrecht auf 15 Prozent des
seit 1977 in Fessenheim produzierten
Stroms (entsprechend 267 Megawatt
Leistung). Das sind im versorgungsmässig
kritischen Winter vier Fünftel des Stroms
aus Beznau I. Mit den Bezügen aus Bugey
und Cattenom wird «die Schweiz» 1990,
notabene in 2Vi Jahren, in derselben
kritischen Periode 4,6 Milliarden Kilowattstunden

französischen Atomstroms
beziehen - soviel wie Beznau und Mühleberg

produzieren. Entsprechend wird
«die Schweiz» ihren Anteil an Stillegung
und Atommüll-Entsorgung zu berappen
haben - wie üblich in der hiesigen
Strompolitik, ohne dass die Schweizerinnen
etwas dazu zu sagen haben.
Zur Unsicherheit der französischen
Leichtwasserreaktoren: Seit fast zehn
Jahren ist bekannt, dass die dortige Anti-
Korrosionsbehandlung der Innenfläche
von Druckbehältern mittels «Plattierung»

- ähnlich der Emaillierung eines

Kochtopfes - zumindest nicht unproblematisch

ist (das deutsche Institut für an¬

gewandte Ökologie, Freiburg, verfasste zu
dieser «Spannungsrisskorrosion» bereits
1980 einen Bericht). Nichtsdestotrotz
konnte noch in der ersten Tschernobyl-
Session vom Juni 1986 der damalige
Bundespräsident Alphons Egli behaupten:
«Wir haben keine Kenntnisse davon, dass
in Fessenheim notorische Pannen
vorgekommen seien. Aufgrund der von französischer

Seite erhaltenen Information
haben sich die Bundesbehörden davon
überzeugt, dass die zuständigen französischen
Behörden die Problematik der Rissbildung

in allen wichtigen Aspekten sehr

sorgfältig behandeln.» Diese französischen

Behörden geben allerdings zu, dass

die Platierungstechnik für Atomreaktoren

im Betrieb gar nicht überprüft werden

kann.
Zu einer möglichen Katastrophe meinte
Egli: «Die schweizerischen Stellen sind im
Besitz des französischen Notfallplanes
für das Kernkraftwerk Fessenheim. Der
Bundesrat wird die Fragen eines Abkommens

über gegenseitige Information
betreffend die Sicherheit der Kernanlagen
prüfen, obwohl sich keine französischen
Kernkraftwerke in unmittelbarer Grenznähe

befinden.» Nach der Nicht-Information

über das Natriumleck im Schnellen

Brüter in mittelbarer Nähe von Genf
musste er es (siehe Seite 10). Zur
bundesrätlichen Information: In Tschernobyl
sind im Umkreis von 30 Kilometern
135000 Menschen evakuiert worden.
Fessenheim ist knapp 40 Kilometer von Basel
entfernt.
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